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Handlungsleitfäden  
 

I. Grenzverletzungen 

Ruhe bewahren 

   

Situation beenden und klären 

   

Grenzverletzendes Verhalten genau benennen 

   

Entschuldigung anregen oder aussprechen 

   

Verhaltensänderung anregen oder zusagen 
 

 

 

II. Sonstige sexuelle Übergriffe 

Ruhe bewahren 

   

Situation beenden und klären 

   

Übergriffiges Verhalten genau benennen 

   

Vorfall melden/im Team besprechen 

   

Konsequenzen ziehen 

   

Verhaltenskodex überprüfen, Prävention verstärken 
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III. Verdacht auf sexuelle Gewalt 

Sie haben eine Vermutung oder 
Jemand teilt eine Vermutung mit 

 
Ein Kind/Jugendliche/r berichtet 

   

Ruhe bewahren 

   

Wahrnehmen 
 Eigene Wahrnehmungen ernst 

nehmen 
 Verhalten des potentiell Betroffenen 

beobachten 
 Keine Befragung des 

Kindes/Jugendlichen 

 Zuhören 
 Zuhören und Glauben schenken 
 Zweifelsfrei Partei für die/den 

Betroffene/n ergreifen 
 Klarstellen, dass die/der Betroffene 

keine Schuld hat 
 Keine bohrenden Nachfragen 
 Weitere Schritte in Absprache/mit 

Information der/des Betroffenen 

   

Keine Konfrontation der/des Beschuldigten 

   

Keine eigenen Ermittlungen anstellen 

   

Dokumentieren 
 Zeitnah / genau: mit Datum und Uhrzeit 
 Gespräche möglichst im Wortlaut 
 Alle Handlungsschritte nachvollziehbar festhalten 

   

Hilfe holen 
 Sich mit eigener Person des Vertrauens besprechen, ob Wahrnehmungen 

geteilt werden 
 Sich selber Hilfe holen 
 Evtl. Fachberatungsstelle aufsuchen 

   

Weiterleiten 
 Bei akuter Gefahr: Polizei einschalten 
 Bei begründetem Verdacht gegen eine/n kirchlichen Mitarbeiter/in: 

Missbrauchsbeauftragte/n informieren 
 Bei begründetem Verdacht außerhalb kirchlicher Zusammenhänge: örtliches 

Jugendamt einschalten (Kinderschutzfachkraft nach § 8a SGB VIII) 
 


